
Wer diesem Gesetzentwurf in der Fassung der Druck
sache Nr. 138 seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Danke! Gegenstimmen? — 
Stimmenthaltungen? — Das ist nicht der Fall. Auch die
ses zweite der großen Hilfsgesetze ist von dem Hohen 
Hause einstimmig angenommen worden.

i(Beifall)

Ich darf noch einmal daran erinnern, daß jetzt gleich, 
wenn wir in die Pause eintreten, der Ältestenrat im 
Zimmer des Präsidiums und der Wahlprüfungsausschuß 
im Zimmer 135 daneben sich zu kurzen Sitzungen ver
sammeln.

Ich lasse nunmehr eine Pause von einer halben Stunde 
eintreten.

(Unterbrechung der Sitzung)

Wir fahren in der Sitzung fort.
Wie ich dem Hohen Hause bereits mitteilte, ist eine 

Erweiterung der Tagesordnung erforderlich geworden. 
Bevor ich sie hier bekanntgebe, will ich zunächst dem 
Hause von dem Ergebnis einer Sitzung des Wahlprü
fungsausschusses Mitteilung machen. Die mir darüber 
behändigte Niederschrift lautet folgendermaßen:

Der am 8. September 1950 zu seiner 4. Sitzung zu
sammengetretene Wahlprüfungsausschuß der Provi
sorischen Volkskammer hat von dem Inhalt des am
6. September d. J. von der Fraktion der LDP an das 
Präsidium der Kammer gerichteten Schreibens fol
genden Wortlauts Kenntnis genommen:

„Auf Grund der von dem Herrn Ministerpräsi
denten der Deutschen Demokratischen Republik 
am 5. September dieses Jahres dem Präsidium 
der Provisorischen Volkskammer übermittelten 
schriftlichen Begründung seines inzwischen von 
der Provisorischen Volkskammer angenommenen 
Vorschlages, die Immunität des Abgeordneten 
Günther Stempel aufheben zu lassen, hat die 
Parteileitung der Liberal-Demokratischen Partei 
Deutschlands Herrn Günther Stempel mit sofor
tiger Wirkung aus der Liberal-Demokratischen 
Partei ausgeschlossen.
Herr Stempel ist demgemäß auch nicht mehr Mit
glied der Fraktion der Liberal-Demokratischen 
Partei Deutschlands. Im Hinblick hierauf richtet 
die Fraktion der LDPD an das Präsidium der Pro
visorischen Volkskammer die Bitte, durch Be
schluß der Provisorischen Volkskammer feststel
len zu lassen, daß auch das Mandat des Herrn 
Günther Stempel als Mitglied der Provisorischen 
Volkskammer erloschen ist."

Hiernach hat der Wahlprüfungsausschuß folgenden Be
schluß gefaßt:

Auf Grund der ihm nach Art. 59 der Verfassung ob
liegenden Pflicht, das Recht der Mitgliedschaft der 
Abgeordneten der Kammer zu prüfen, stellt der Aus
schuß fest, daß das Mandat des Abg. Günther Stem
pel erloschen ist.
Der Ausschuß bittet die Provisorische Volkskammer, 
diese seine einstimmig getroffene Feststellung zu 
bestätigen.

Ich lege den Beschluß des Wahlprüfungsausschusses 
dem Hohen Hause hiermit vor und bitte diejenigen 
Mitglieder des Hauses, die diesem Beschluß des Wahl
prüfungsausschusses ihre Zustimmung geben und die 
dort getroffene Feststellung bestätigen wollen, um das 
Handzeichen. — Ich danke. Sind Gegenstimmen? — 
Stimmenthaltungen? — Die Feststellung des Erlöschens 
des Mandats des bisherigen Abgeordneten Günther 
Stempel ist einstimmig getroffen worden.
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Ich teile dem Hause weiter mit, daß nach Mitteilung 
der Fraktion der Liberal-Demokratischen Partei Deutsch
lands als Nachfolger für den ausgeschiedenen Abgeord
neten Stempel Herr Joachim Flatau, Potsdam, dem Hause 
angehören soll. Ich bitte das Haus, von dieser Regelung 
zustimmend Kenntnis zu nehmen. — Das ist geschehen.

Ich heiße Herrn Flatau in unserem Hause willkommen.
Das Präsidium und der Ältestenrat schlagen dem 

Hohen Hause eine Erweiterung der Tagesordnung dahin
gehend vor, daß jetzt die Wahl eines weiteren Mitglie
des des Obersten Gerichts vorgenommen wird.

Herr Ministerpräsident Grotewohl hat an mich am
7. September d, J. folgendes Schreiben gerichtet:

Infolge gesteigerten Arbeitsanfalles bei den Kassa
tionssenaten für Strafsachen des Obersten Gerichts 
und infolge Behinderung einer Richterin für längere 
Zeit ist die Wahl eines weiteren Richters für das 
Oberste Gericht erforderlich.
Entsprechend dem Antrag des Herrn Präsidenten des 
Obersten -Gerichts hat die Regierung beschlossen, 
der Volkskammer die Wahl von 

Fräulein Irmgard Eisermann,
Richterin beim Oberlandesgericht Schwerin, zum 
Richter des Obersten Gerichts vorzuschlagen. Sie 
finden in der Anlage Personalangatoen über Fräulein 
Eisermann.
Da die Geschäftslage des Obersten Gerichts die 
Wahl eines weiteren Richters dringend erforderlich 
macht, bitte ich Sie, diese Wahl noch in der mor
gigen Sitzung der Volkskammer durchzuführen.

Der Ältestenrat hat vorhin einstimmig beschlossen,' die
sem Ersuchen des Herrn Ministerpräsidenten stattzuge
ben. Das Haus tritt, wie ich annehme, dieser Entschlie
ßung bei. — Die Erweiterung der Tagesordnung ist in 
diesem Sinne beschlossen.

Wir kommen dann zu dem soeben beschlossenen Punkt 
der Tagesordnung:

Wahl eines weiteren Richters des Obersten Gerichts.
Zu der Persönlichkeit, die hier als weiteres Mitglied des 
Obersten Gerichts vorgeschlagen wurde, bitte ich noch 
davon Kenntnis zu nehmen, daß Fräulein Eisermann 
Teilnehmerin an einem Richterlehrgang in Mecklen
burg gewesen ist, sich dort und in ihrer späteren Tätig
keit als Amts- und Landrichter und zuletzt beim Ober
landesgericht Schwerin hervorragend bewährt hat und 
auf Grund dieser Bewährung als Mitglied des Obersten 
Gerichts vorgeschlagen wird.

Sind andere Vorschläge zu machen oder wünscht das 
Haus in eine Aussprache hierüber einzutreten? — Das 
ist offensichtlich nicht der Fall. Dann bitte ich diejenigen 
Mitglieder des Hauses, die der Wahl von Fräulein Irm
gard Eisermann als Richter beim Obersten Gericht zustim
men wollen, um das Handzeichen. — Ich danke. Gegen
stimmen? — Stimmenthaltungen? — ’Die Wahl ist ein
stimmig vorgenommen worden.

Wir fahren nunmehr in der gedruckten Tagesordnung 
fort. Zur Beratung steht der

Entwurf eines Gesetzes über die weitere Verbes
serung der Lage der ehemaligen Umsiedler in der 
Deutschen Demokratischen Republik (Drucksachen 
Nr. 137 und 141).

Diese Gesetzesvorlage ist gemäß der dem Präsidium 
von dem Hohen Hause generell erteilten Ermächtigung 
vor der ersten Lesung den zuständigen Ausschüssen, und 
zwar Haushalts- und Finanzausschuß und Ausschuß für 
Arbeit und Gesundheitswesen, zur gemeinsamen Bera
tung überwiesen worden. Die Ausschüsse haben die Vor
lage gestern verabschiedet.


